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Die landrätliche Sicherheitskommission

zum Bericht und Antrag des Regierungsrats vom 30. Juni 2015

zur

Änderung der kantonalen Vollziehungsverordnung zum Bundesgesetz über die 
Binnenschifffahrt

beantragt dem Landrat,
folgenden Beschluss zu fassen:

Dem Bericht und Antrag des Regierungsrats an den Landrat vom 30. Juni 2015 zur 
Änderung der kantonalen Vollziehungsverordnung zum Bundesgesetz über die 
Binnenschifffahrt wird mit folgender Änderung zugestimmt.

Artikel 4 Absatz 2 Zuständige Direktion

2Ihr steht es zu:
1. den Schiffs- und den Schiffsführerausweis zu verweigern und zu entziehen (Art. 19 

und 20, 20a, 20b, 20c und 21 BSG),
1.2. zu bestimmen, wo welche Schifffahrtszeichen angebracht oder entfernt werden (Art. 

36 BSV),
2.3. den Kreis der schiffbaren Gewässer gemäss Artikel 2 Absatz 3 zu erweitern oder 

einzuengen.
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